
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 30.08.2016 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/399 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 08.09.2016 

Rat 15.09.2016 

 
 

 

Betreff: 53. Änderung  des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Rosendahl für den Bereich "Legdener Straße/Kirchstraße" im 

Ortsteil Holtwick 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie 

Beschluss zur vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB 
 

 

FD/Az.: IV/621.31 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung: 

Anteil der Gemeinde: 3.332,00 €; übrige Pla-
nungskosten werden von den Investoren ge-
tragen 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Das Verfahren zur 53. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ro-
sendahl für den Bereich „Legdener Straße/Kirchstraße“ im Ortsteil Holtwick wird ge-
mäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit geltenden Fassung für 
das Gebiet, das dem der Sitzungsvorlage Nr. IX/399 beigefügten Planentwurf zu ent-
nehmen ist, beschlossen. Dieser Plan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wer-
den durchgeführt. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.  
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Sachverhalt: 
 
Im Bereich „Legdener Straße/Kirchstraße“ ist ein Lidl Markt mit einer Verkaufsfläche von 
ca. 700 qm angesiedelt. Dieser wird im Frühjahr 2017 geschlossen. Der Lebensmitteldis-
counter leistet aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb der Ortslage Holtwick einen 
wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs. 
Vor diesem Hintergrund wurde ein Konzept zur Nachnutzung des Standortes durch einen 
Lebensmittelmarkt erarbeitet, um die Versorgung der Bevölkerung auch weiterhin zu si-
chern. 
  
Aufgrund der mittlerweile deutlich gestiegenen Flächenansprüche des Einzelhandels ist 
die Ansiedlung eines zeitgemäßen Lebensmittelmarktes im Änderungsbereich nur bei 
deutlicher Ausweitung der derzeit bestehenden Verkaufsfläche von 700 qm möglich. Ziel 
ist es daher, im Änderungsbereich die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscountmarktes mit 
1.100 qm Verkaufsfläche planungsrechtlich zu ermöglichen. 
 
Gem. § 11 (3) BauNVO erfordert dies jedoch eine Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
mit der Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Ein-
zelhandel”. 
 
Da der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rosendahl für den Änderungsbereich derzeit 
„Gemischte Bauflächen” darstellt, wird für die planungsrechtliche Sicherung der geplanten 
Verkaufsflächenausweitung an dem Standort zudem die Änderung des Flächennutzungs-
planes erforderlich. 
 
Gemäß dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Rosendahl befindet sich 
der Standort im zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde. 
 
Die Kosten der Flächennutzungsplanung werden aufgrund der besonderen Bedeutung 
der Planung von der Gemeinde getragen. 
 
Der Entwurf der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus Planzeich-

nungen, Erläuterungen und Begründung, ist als Anlage beigefügt. 
 
Zur Einleitung des formellen Planänderungsverfahrens ist der Aufstellungsbeschluss zu 
fassen. Als erster Verfahrensschritt erfolgen dann die vorgezogene Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
 
 Im Auftrage:      Kenntnis genommen: 
 
 
 
   Brodkorb                                         Gottheil 
 
   Fachbereichsleiterin                   Bürgermeister 
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Anlage(n): 

 
Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen 
und Begründung  
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